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WILLKUERJ\TETHOD EN 

DER 

MILITAERJUSTlZ 

Noch am 29 . November 1967, also wenige Wochen bevor der neue 

Strafvollzug in Kraft tritt , fanden im Kanlon Zürich noch zwei 

Prozesse gegen Mililãrdienstverweigeret· aus Cewissensgründen 

stall. Das revidierte Gesetz sieht vor, dass künftig auch Dienst

verweigerer aus ethischen Gründen zu Haft, statt zu Gefãngnis 

verurteilt werden konnen. Dies galt bisher nur für Verweigerer 

mil religiOsen Motiven. Dam it wird es moglich, diese Menschen 

wenigstcns tagsüber im Sozialdienst (z . B. in Spitalern} einzusetzen, 

statl sie ins Gefangnis zu sperren (nur zu Haft Verurteilte konnen 

so eingesetzt werden}. Ausgerechnet dem Kirchenpflege r Felix 

Ziegler wurden die religiOsen Gründe vom Gericht nicht zuerkannt! 

Wollen die Militargerichte die Regierungsbeschlüsse damit 

sabotieren ? 

Nach der neuen Strafordnung wird ein Ausschluss aus der Armee 

schon bel der ersten Verurte ilung moglich . Auch soll eine zweite 

Verweigerung sich nicht mehr strafverschãrfend auswirken. lm 

Falle C . Joos, der am gleichen Tage in Zürich vor Gcricht s tand, 

wurde das Strafmass um einen Monat erhoht und ein Ausschluss 

nichl in Betracht gezogen - er wird also ein drittes Mal verurteilt 

werden! Im Falle Ziegler wurde der bedingte Strafvollzug ab-

gelehnt mit der Begründung, es sei nicht zu erwarten, dass der 

Angeklagte einem weileren Aufgebot Folge leisten werde. Der An

trag auf Ausschluss aus der Armee hingegen wur·de abgelehnt, 

weil es denkbar sei, dass der Angeklagte doch noch seine Haltung 

ãndern kéinnte und wieder Dienst le isten würde. 

Was soll der Laie von solch "juristischer Logik" halten ? 
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33S Y!lh-A C, 5 
Im August 1967 wurde ein Militãrdienstverweigerer aus Gewissens-

gr·ünclen aufgrund eincs Aufgel>ots, das ihm noch ins Gefãngnis, wo 

er seine erste Strafe verbüsste, zugestellt worden war, zu fünf Mo 

naten Gefãngnis verurteilt. Der offiziellc (militãrische) Verteidiger 

hatte mit keinem Wort darauf hingewiesen, dass dieses Aufgebot 

rechtsungültig ist. Laut einer Verfügung des E:'\11) kann ein 1\Iilitãr

dienstverweigerer erst wicder aufgeboten werden, wenn er die 

Strafe absolvicrt und dicse ihre "bessernde Wirkung" ausgeübt hat. 

Wozu dienen eigentlich solche Offizialverteidiger ? Dem 
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Dass dies nicht etwa ein Einzelfall ist, geht daraus hervor, dass im 

Septeml>er 1967 einem anclern Militii.rdienstverweigerer·, R. Tobler, 

el>enfalls ein Aufgebot ins Gefangnis zugestellt wurde . Auf Crund 

eines Bekurses zog das Krciskommando das rechtsungültige Aufgcbot 

stillschweigend zurück, um es 7.wei Tage nach der Entlassung (we

nige Stunden nach Eingang des Rekurses) durch einen Detektivwacht

rneisters umgehend über·l>r·ingcn z.u lassen ... 

Die "lnternationale der Kriegsdienstgcgncr f Gr·uppe Zürich" 

lãdt alle Interessentcn cin zu einem 

AUSSPHACHEABEND 

über den Prozess Felix Ziegler 

Donnerstag, 7. Dezember 1967, 20.00 Uhr, 

im Saal des Hauscs Gartcnhofstrasse 7, 8004 Zürich . 

Felix Ziegler und Dr. H. J . Braunschweig, sein Verteidiger, 

werden anwesend sein. 

Herausgeber des Flugblattes : 

Jnformationszentrum für Abrüstung und lnternationale Zusammenarbeit 

Postfach l 01, 8048 7.ürich 

Postcheckkonto Zürich 80 - 9367 
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Gittern 

!m November 1967 sass llans-Hciri Zürrer zum achtzehnten :Vlale 

im Gefãngnis, weil er sich weigert, die .:\lilitãrpfiichtersatzsteuer 

zu bezahlen. Wie kam er - nach Ober sechshundert Tagen Aktiv

dienst wãhrend dem Zweiten Weltkrieg - :~:u diesem Entschluss? 

Z. hat die Schrecken des Krieges als schweizerischer· }.1itarbeiter 

des Weltbundes CVJM in dcr Betreuung von Gefangenenlagern mit

erlebt. Er blieb freiwlllig auf seincm Posten, als Danzig zerstõrt 

wurde und die l\lenschen :~:u Tausenden umkamen. 

Z . hat das Theologie-Studium mit Erfolg abgeschlossen. (Als ordi

nierter Pfarrer war er vorerst vom Milittirdienst befreit. ) Nach 

dem Kriege arbeitete er· auf IJaustellen und in einer F'abrik, um die 

Lebensbedingungen der Arbeiler kennenler·ncn zu kõnnen. Nun nicht 

mehr im Pfarrdienst, wurde er zum Militar·dienst aufgeboten. Nach 

seinen Kriegserlebnisscn vcrbot íhm abcr sein Gewissen, weiterhm 

Militãrdienst odcr d ie Ersatzsteuer z u lcisten, w as nach zwei Ge

fãngnisstrafen zum Ausschlu!iS aus der Armee und zu einer zeit

wcisen Einstellung in dcn bürgerlichen Ehre11 führte. 1959 wurde ein 

Gesuch um Aufnahm~> in ern kirchliches Amt vom Kirchenrat des 

Kantons Zürich vor allem wcgcn der l\tilitãrdienstverweigerung ab

gelehnt. 

Den Betrag der· :\lilitãrpflichtersattsteuer bezahlt Z. jeweils an eine 

gemeinnützige lnstitution und schickt die Quittung als Beleg an die 

:\lilitãrbehõrde mit dem Anerbieten, den Betrag nochmals an eine 

durch die :\lilitãrbehõr·de zu bezeichncndc 111Chtmilitãrische Institu

tion zu überweisen. 

Trotzdem wil·d Z. Jahr fOr Jahr betrieben und dann noch ins Gefang

nis gesteckt. Er macht keinerlei Aufhebens deswegen, doch kõnnen 

wir zu dieser Vergewaltigung dcr Gcsinnung eines so aufrichtigen 

Menschen nicht liinger schweigen. 

lst unser Hechtsstaal wirklich unftlhig, einen Menschen wie ihn 

veenünftig und mensch l ich zu bchandcln? 
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POLITISCHE GEFANGENE IN DER SCHWEIZ 

Am 29. November 1967 wurde in Winterthur Fclix Ziegler wegen 

l\lilitardienstverweigerung aus Gewissensgründen l.U l.Wei l\lonaten 

Gefãngnis verurteilt. \Veder der bedingte Strafvollzug, die mildere 

Strafform der Haft noch der Ausschluss aus der Armee wurden ihm 

gewahrt. Sogar die religiõsen Gründe für sein llandeln wurden ihm 

nicht zugestanden! 

Felix Ziegler ist Lehrer in \Vila (Zürcher Oberland). Mitglied der 

Kirchenpfiege und Prasident der Krankenfürsorgc. Sechs Wiedcr

holungskurse hat er geleistet. Auch ist er Prasidcnt des Schweizer 

Zwt:igcs des lnternationalen Zivildienstes , und wãhrcnd zweier 

.Jahren hat er unentgeltlich einem Aufbauwerk der· Entwicklungshilfc 

in G r iechenland vorgestanden. 

Eine tiefe religiõse Haltung und das Wissen um die zunchmende 

llungersnot in den Entwicklungslandern, dic nur mil ITilfe von Mit

teln besiegt werden kann, die bei einem Rüstungsabbau frei werden, 

sind Beweggründe für die Militãrdienst\erweigerung bei F. Ziegler. 

Papst Paul Vl. hat in seiner letzten Enzyklika eínc Rüstungsbe 

schrankung der lndustrienationen zugunsten der Entwícklungshilfe 

gefordert. Das Postulat Biéler, das vom Schwetzcríschcn Evange

lischen Kirchenbund übernommen und an den \Veltkírchenbund wei

tergeleitet wurde, sieht eine Hilfe an die Entwteklungslander in 

der Hõhe von drei Prozent des Nationaleinkommcns vor. Diese 

Summe kann nur durch Verringerung der Mihtãrausgaben aufge

bracht werden. 

Gerade weil F'elix Ziegler klar für diese Fordcrungen cingestanclen 

ist, wurde er zu zwei Monaten Gefãngnis verurtcilt . 
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